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Tenor:

Der Antrag vom 20.08.2013, der Beteiligten zu gestatten, der
Antragstellerin unter Verwendung von Verkehrsdaten im Sinne des
§ 3 Nr. 30 TKG Auskunft zu erteilen über den Namen und die
Anschrift derjenigen Nutzer, denen die in der

Anlage ASt 1

des Beschlusses vom 22.08.2013 aufgeführten IP-Adressen zu
den jeweiligen Zeitpunkten zugewiesen waren, wird abgelehnt.

Die Kosten des Verfahrens trägt die Antragstellerin.

Eine Entscheidung über die Aufhebung der einstweiligen
Anordnung vom 22.08.2013 erfolgt nach Rechtskraft dieses
Beschlusses.

 
Gründe:

Der zulässige Antrag ist unbegründet.

Die Voraussetzungen für eine Anordnung nach § 101 Abs. 9 UrhG liegen nicht vor.

Die Kammer sieht dabei von weiteren Ermittlungen ab, da nach dem bisherigen Vorbringen
der Beteiligten nichts Sachdienliches mehr zu erwarten ist (vgl. Bumiller/Harders, FamFG
Freiwillige Gerichtsbarkeit, 9. Aufl., § 12 Rn. 6). Im Einzelnen gilt folgendes:

Der Antrag knüpft an an einen Download des geschützten Rechts und damit an einen
Verstoß gegen das Vervielfältigungsrecht gemäß § 16 UrhG. Zur Form des Downloads und
der Identität des jeweiligen Webhosters fehlt es indes an jedwedem Vortrag, so dass nicht
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beurteilt werden kann, ob eine Speicherung auf der Festplatte erfolgt oder ein Fall des
Cachings oder Streamings vorliegt, bei dem streitig ist, ob hierdurch urheberrechtliche
Vervielfältigungsrechte verletzt werden. Insoweit bildet bereits die von der Antragstellerin trotz
Hinweises der Kammer nicht klargestellte Tatsachenlage keine tragfähige Basis, einen
Verstoß gegen das Vervielfältigungsrecht annehmen zu können. Darüber hinaus begründet
die ungeklärte Rechtsfrage Zweifel in einem Ausmaß, dass die Kammer von der
erforderlichen Offensichtlichkeit der Rechtsverletzung nicht ausgehen kann.

Weiterhin ist auch die ordnungsgemäße Ermittlung der IP-Adressen nicht hinreichend
glaubhaft gemacht. Das Gutachten der […] vom 22. März 2013 befasst sich mit der
Erfassung des von dem Gutachter selbst initiierten Download(?)vorgangs. Dass auch
Downloads von anderen Rechnern zuverlässig erfasst würden, ergibt sich hieraus nicht.
Insoweit ist der Kammer derzeit auch nicht erkennbar, wie das eingesetzte
Ermittlungsprogramm in der Lage sein soll, die IP-Adresse des Downloaders zu erfassen, der
lediglich mit dem Server kommuniziert, auf dem das Werk hinterlegt ist. Es bleibt mithin die
Frage unbeantwortet, wie das Programm in diese zweiseitige Verbindung eindringen kann.

Ungeachtet dessen ist das Gutachten auch schon deshalb nicht aussagekräftig, weil weder
darin noch durch die Antragstellerin mitgeteilt wird, um welchen "Medien-Hoster" es sich
handelt.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 101 Abs. 9 S. 5 UrhG.

1.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Beschwerde gegeben.
Beschwerdeberechtigt ist derjenige, dessen Rechte durch den Beschluss beeinträchtigt sind.
Die Beschwerde ist bei dem Landgericht Köln, Luxemburger Str. 101, 50939 Köln, schriftlich
in deutscher Sprache oder zur Niederschrift der Geschäftsstelle einzulegen. Die Beschwerde
kann auch zur Niederschrift der Geschäftsstelle eines jeden Amtsgerichtes abgegeben
werden. Die Beschwerde muss spätestens innerhalb von zwei Wochen nach der schriftlichen
Bekanntgabe des Beschlusses bei dem Landgericht Köln eingegangen sein. Dies gilt auch
dann, wenn die Beschwerde zur Niederschrift der Geschäftsstelle eines Amtsgerichtes
abgegeben wurde. Die Frist beginnt mit der schriftlichen Bekanntgabe des Beschlusses,
spätestens mit Ablauf von fünf Monaten nach Erlass des Beschlusses. Fällt das Ende der
Frist auf einen Sonntag, einen allgemeinen Feiertag oder Sonnabend, so endet die Frist mit
Ablauf des nächsten Werktages. Die Beschwerde muss die Bezeichnung des angefochtenen
Beschlusses sowie die Erklärung enthalten, dass Beschwerde gegen diesen Beschluss
eingelegt wird. Sie ist zu unterzeichnen und soll begründet werden.

Statt der Beschwerde ist gegen den Beschluss auch das Rechtsmittel der
Sprungrechtsbeschwerde eröffnet. Die Sprungrechtsbeschwerde findet auf Antrag unter
Übergehung der Beschwerdeinstanz statt, wenn die Beteiligten hierin einwilligen und das
Rechtsbeschwerdegericht die Sprungrechtsbeschwerde zulässt. Die Zulassung der
Rechtsbeschwerde ist durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt
innerhalb einer Frist von einem Monat bei dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe, Herrenstr.
45a, 76133 Karlsruhe zu beantragen. Die Frist beginnt mit der Zustellung des in vollständiger
Form abgefassten Beschlusses, spätestens mit dem Ablauf von fünf Monaten nach dessen
Erlass. Der Antrag auf Zulassung der Sprungrechtsbeschwerde gilt als Verzicht auf das
Rechtsmittel der Beschwerde.
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2.

Die in diesem Verfahren getroffene Anordnung setzt lediglich die Feststellung voraus, dass
über einen Internet-Anschluss, dem eine bestimmte IP-Adresse zu einem bestimmten
Zeitpunkt zugeordnet war, eine offensichtliche Rechtsverletzung begangen wurde, nicht aber
die Feststellung, dass diese Rechtsverletzung von einer bestimmten Person begangen wurde
(OLG Köln, Beschl. v. 05.05.2009 – 6 W 39/09).

Weiterführende Informationen finden sich unter www.lg-
koeln.nrw.de/service/UrhG____101_Abs_9/index.php.
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